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Gremium Sitzungsdatum Zuständigkeit 
Wahlausschuss  Entscheidung 
 
öffentlich Berichterstatter: StAR Frischemeier als Wahlleiter 
 
 
Bestellung eines Schriftführers 
 
Sachverhalt: 
 

Für die Niederschrift über Sitzungen des Wahlausschusses gelten die allgemei-
nen Vorschriften des § 52 der Gemeindeordnung. Hinsichtlich der Zulassung 
der Wahlvorschläge und Feststellung des Wahlergebnisses müssen die beson-
deren Vorschriften über die Protokollierung der Beschlüsse (§ 28 Abs. 6 und § 
61 Abs. 5 KWahlO) beachtet werden. 
 
Zum Schriftführer/zur Schriftführerin des Wahlausschusses wird üblicherweise 
nicht ein(e) Beisitzer(in), sondern der Leiter oder ein Bediensteter des Wah-
lamtes berufen. 
 
Ebenso wie die Beisitzer(innen) des Wahlausschusses wird auch der Schriftfüh-
rer/ die Schriftführerin zu Beginn der ersten Sitzung vom Vorsitzenden zur un-
parteiischen Wahrnehmung des Amtes und zur Verschwiegenheit über die bei 
der Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über alle dem 
Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten, verpflichtet. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Wahlausschuss bestellt den stellvertretenden Wahlleiter der Stadtverwal-
tung Brakel, Herrn Andreas Oesselke, für den Verhinderungsfall Herrn Elmar 
Cordes, zum Schriftführer. 
 
 
 

Brakel, 24.09.2014/Amt 10/Oesselke 
Der Wahlleiter 

 
 
 

Peter Frischemeier 
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